
haben, ob und welche Konsequenzen sich für die Tätig
keit der Schiedskommissionen und der Konfliktkommis
sionen aus bestimmten vorgesehenen Neuregelungen er
geben. Wir denken dabei besonders daran, sorgfältig 
und unter Berücksichtigung ihrer Reife den Platz der 
Organe der gesellschaftlichen Rechtspflege innerhalb 
des Systems der erzieherischen Maßnahmen zur Be
kämpfung der geringfügigen Straftaten genau zu be
stimmen. Die allseitige Prüfung dieser Fragen und ihre 
Lösung werden dazu dienen, für die Arbeit der Schieds
kommissionen bei der Wahrung der Rechte und der 
Interessen unserer Bürger die günstigsten Voraus
setzungen zu schaffen, damit ihr Ansehen in unserer 
Bevölkerung weiter wächst und sie zu einem festen Be
standteil unserer sozialistischen Rechtspflege werden.
Wenn demgegenüber in Westdeutschland immer stärker 
Klagen darüber zu hören sind, daß eine Kluft zwischen 
Volk und Justiz besteht, daß die Gerichte keine wirk
liche Resonanz im Volk haben, daß das Volk das Recht 
nicht kennt und — wie Erhard in seiner Regierungs
erklärung bekennen mußte — es mit dem Gerechtig
keitssinn der Bürger nicht immer im Einklang steht, 
dann ist das angesichts der gegenwärtigen Machtver
hältnisse und der Politik in Westdeutschland nicht ver
wunderlich. Wir sind der Überzeugung, daß die Ent
wicklung unserer Rechtspflege und im besonderen die 
breite, gleichberechtigte Mitwirkung der Bevölkerung 
an der Rechtsprechung als Schöffen sowie in den Kon
flikt- und den Schiedskommissionen sicherlich zu man
chen Anregungen bei denjenigen Mitgliedern der SPD 
und der Gewerkschaften führt, die dem erneuten, im 
Offenen Brief der SED an die SPD enthaltenen Angebot 
folgen und unvoreingenommen in unserer Republik an 
Ort und Stelle auch unsere Rechtspflege studieren. Sie 
werden dabei feststellen können, daß bei uns die For
derungen, die in der Prager Erklärung des SPD-Partei- 
vorstandes vom Januar 1934 über die wichtigsten Auf
gaben nach dem Sturz des Faschismus enthalten sind, 
erfüllt wurden, im besonderen die Forderung nach Um
wandlung des Staatsapparates in ein Herrschaftsinstru
ment der Volksmassen und die Forderung nach grund
legender Umgestaltung der Justiz durch Einführung von 
Schöffen. Sie werden auch feststellen können, daß z. B. 
unsere Konflikt- und Schiedskommissionen und die 
sog. Betriebsgerichtsbarkeit in Westdeutschland grund
verschieden sind. Bei Gesprächen mit westdeutschen 
Bürgern ist von ihnen manchmal der Gedanke geäußert 
worden, daß es in Westdeutschland ja auch so etwas 
ähnliches wie unsere gesellschaftlichen Rechtspflege
organe gebe. Dabei wurde auf diese „Betriebsjustiz“ in 
einigen Großbetrieben Westdeutschlands verwiesen. Das 
gibt mir Anlaß, folgendes zu sagen:

Es gibt allerdings Vereinbarungen in einer Reihe von 
Betrieben Westdeutschlands zwischen der Werkleitung, 
d. h. der Leitung des monopolistischen Konzernbetriebes, 
und dem Betriebsrat über die Bildung von Ordnungs
ausschüssen, die eine Art Betriebsjustiz ausüben. Sie 
beraten über Verletzungen von Pflichten aus der Be
triebsordnung, einschließlich geringfügiger Strafrechts
verletzungen. Für sie wird bisweilen .geltend gemacht, 
daß dadurch manche Arbeiter davor bewahrt werden, 
wegen geringer Delikte der staatlichen Justiz aus
geliefert zu werden. Aber diese Ordnungsausschüsse 
sind keine demokratisch gewählten Organe, sondern der 
kapitalistische Unternehmer ist in diesen Fällen gleich
zeitig Arbeitgeber und Ermittlungs- und Straforgan. Er 
hat es in der Hand, ob er den Arbeiter der Justiz über
gibt oder in seiner Abhängigkeit behält. Das alles er
höht seine Macht und entspricht nicht den rechtsstaat
lichen Grundsätzen und Begriffen. Außerdem wird alles 
das, was im Rahmen dieser „Betriebsjustiz“ erledigt 
wird, von der staatlichen Kriminalstatistik nicht erfaßt, 
so daß die amtlichen Zahlen die wirkliche Kriminalität 
in Westdeutschland nicht genau widerspiegeln, genau
nowenig wie der Entwurf des westdeutschen Straf
gesetzbuches diese Möglichkeit einer „Betriebsjustiz“ 
erwähnt.
Im Kampf um die Zurückdrängung des Einflusses der 
Monopole und um die Erweiterung des Mitbestim
mungsrechts der Arbeiter kann möglicherweise auch in 
diesen Ordnungsausschüssen ein Ansatzpunkt zu einer 
gewissen Einflußnahme der Werktätigen Westdeutsch
lands auf die Entwicklung einer demokratischen, dem 
Grundgesetz der Bundesrepublik entsprechenden 
Rechtspflege liegen — während andererseits im Rahmen 
einer Notstandsdiktatur diese Ausschüsse die Macht des 
Unternehmers gegenüber dem Arbeiter noch wesentlich 
erweitern können.
Wir setzen mit der Bildung und der Tätigkeit der 
Schiedskommissionen den Weg der immer breiteren 
Einbeziehung der Werktätigen in die Rechtspflege der 
Deutschen Demokratischen Republik fort. Im besonde
ren den Vertretern der Arbeiterklasse Westdeutschlands 
möchte ich sagen, daß sie zu jeder Zeit Gelegenheit fin
den werden, sich art Ort und Stelle mit den Aufgaben 
und der Tätigkeit auch unserer Schiedskommissionen 
wie unserer gesamten Rechtspflege und Gesetzgebung 
vertraut zu machen. Ich bin sicher, unsere westdeut
schen Freunde werden sich davon überzeugen, daß wir 
auch auf einem solchen Gebiet wie dem der Rechts
pflege das Selbstbestimmungsrecht des Volkes verwirk
licht haben, und daß sie Anregungen für ihren Weg zur 
Entwicklung einer demokratischen Justiz entsprechend 
den konkreten Verhältnissen in Westdeutschland er
halten werden.
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Immer mehr Werktätige wenden sich vertrauensvoll an 
die Organe unserer sozialistischen Rechtspflege; denn 
es sind ihre eigenen Organe, von ihnen selbst geschaffen 
und gestaltet. Ich beschränke mich in meinen Ausfüh
rungen auf die Tätigkeit der Konfliktkommissionen, 
weil die Gewerkschaften für deren Anleitung und Qua
lifizierung die Verantwortung tragen. In den von den

Konfliktkommissionen erzielten Ergebnissen drückt 
sich auch aus, wie die Gewerkschaften dieser ihr von 
unserer sozialistischen Staatsmacht anvertrauten Auf
gabe gerecht geworden sind.
Die Konfliktkommissionen können auf eine langjährige 
erfolgreiche Entwicklung zurückblicken. Die Analyse 
des zurückgelegten Weges zeigt, daß sich mit der Ver-
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